
durch

f einer

t des
wozu

er all
wande
arihei
s die
n und
breit,
gge“,

lſten
ſeyn

e Ge-

tenen
b das
ſucht

u be-
h ver
und
Saat.

r andäch
ſane
„Auf

riebe
hron
eiben
und
egie
aber

Ein
des
Hran

wart
räne

wir
ſeyn

t er
7

und
ſen!
Fun-
Auf,
Srü-
nig!

nes

L.

1849.

t e S

77 y

Drei und Zwanzigſter Jahrgang.
uartal. Mittwoch den 31. Januar 1849. Stück 9.

Bekanntmachungen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das Königl. Miniſterium der Geiſtlichen Unterrichts

und Medicinal Angelegenheiten dem Barbier Chriſtian Heinrich Zöpfel in Lützen die Erlaubniß ertheilt hat, kleinere
chixurgiſche Dienſtleiſtungen auf jedesmalige Anordnung eines approbirten Arztes verrichten zu dürfen.

Merſeburg, den 23. Januar 1849. Der Königl. Landrath Weidlich.

Die Königl. Regierung benachrichte ich ergebenſi, daß der Beſtimmung Sr. Majeſtät des n zufolge in die
ſem Jahre die LinienTruppen des 4. Armee Corps nur Diviſions Uebungen in geringerem Umfange aben werden, die
Uebungen der LandwehrJnfantexie, Kavallerie, Artillerie, der Reſerve und LandwehrPioniere, Jäger c. aber ganz ausfallen.

Magdeburg, den 11. Januar 1849.

An die Königliche Regierung zu Merſeburg.
Nr. 255.. O. P.Vorſtehende Verfügung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Merſeburg, den 26. Januar 1849.

Der Königl Ober Präſident der Provinz Sachſen (gez.) v. Bonin.

Der Königl. Landrath Weidlich.

Die Wahl der beiden Abgeordneten des Merſeburger und Ouerfurther Kreiſes für die zweite Kammer findet

Montag den 5. Februar d. J.im Schloßgarten Salon hierſelbſt. ſtatt. Jch habe die Herren Wahlmänner für die zweite Kammer hierzu bereits ſchrift
lich geladen, wiederhole aber die Einladung hiermit durch öffentliche Bekanntmachung. h

Merſeburg den 28. Januar 1849.

D Die Wahlen beſchäftigen in Berlin noch immer alle
Gemüther. Der Ausfall derſelben ſtellt ſich dahin, daß un
ter den 1200 Wahlmännern ſich 300 entſchiedene Radicale,
400 entſchiedene Conſervative und 500 mehr oder weniger
Schwankende befinden. Bereits werden häufige Zuſam-
menkünfte der Wahlmänner der verſchiedenen Parteien in
den größeren Wahlbezirken gehalten, um ſich über die Can-
didaten zu den Abgeordnetenwahlen für die zweite Kammer
zu verſtändigen. Als Candidaten der demokratiſchen Partei
werden die frühern Abgeordneten Waldeck, Jacobi, Temme,
Behrends, ſowie der Prof. Gueiſt und der Oberl. Gerichts-
Rath Martins aufgeſtellt. Jn einem conſervativen Wahlkreiſe
beabſichtigt man den Obriſtlieutenant von Griesheim den
Prof. Stahl, den Baurath Cantian auf die Wahl zu bringen.

Auch die Vorbereitungen zu den Wahlen für die erſte
Kammer ſind bereits in vollem Gange. Urwähler für die
erſte Kammer ſind auch hier verhältnißmäßig nur wenige
eingeſchrieben.

Jrn den Wahlverſammlungen, welche bisher für die erſte
Kammer abgehalten ſind, zeigt ſich das conſervative Element
vörherrſchend. Dies iſt nicht zu verwundern wenn man
bedenkt, daß der höhere Bürgerſtand, welcher durch die Be-
wegungen des vergangenen Jahres in ſeinem Geſchäftsbe-
triebe ſo viel Schaden gelitten, ſchon um des eigenen Vor-
theils Willen eine möglichſt ruhige und friedliche Entwickelung
unſerer politiſchen Verhältniſſe wünſcht,

Der Wahlcommiſſarius Landrath Weidlich.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung. Jm Jahre 1845 wurde der hie

ſigen Stadt von einem unſerer Mitbürger ein Kapital von
50 Thalern überwieſen, mit der Beſtimmung: die hiervon
zu ziehenden Zinſen in Beträgen zu 5 Thalern Dienſtboten
zu gewähren, welche bei tadelloſer Führung mindeſtens zehn
Jahre hintereinander einer und derſelben Herrſchaft treue
Dienſte geleiſtet. Ein ſolcher Zinſenbetrag iſt jetzt vorhan
den und ſoll am diesjährigen Gründonnerstage der Beſtim
mung gemäß bewilligt und verwendet werden.

Dienſtboten, welche die angegebenen Bedingungen durch
Zeugniſſe ihrer Herrſchaften nachweiſen können wollen ſich

unter Beifügung dieſer Zeugniſſe vor dem angegebenen Tage
ſchriftlich bei uns melden.

Merſeburg, den 26. Januar 1849.

Der Magiſtrat-
Serviszahlung.

Mit Bezugnahme auf unſre Bekanntmachung vom 29.
November v. J. und mehrfach ergangene Anfragen, die Aus
zahlung des Serviſes für die hier in Cantonnement ſte-
henden Truppen betreffend, eröffnen wir den Quartiergebern,
daß derartige Gelder auf, Grund eines von dem Komman-
deur ausgeſtellten Atteſtes nach Ablauf einer Einquartierungs

l Periode, bei der Königlichen Jntendantur des 4. Armee-



Corps in Magdeburg von uns liquidirt werden müſſen.
Nachdem dies geſchehen und Reviſion der betreffenden Liqui
dation erfolgt iſt, wird die feſtgeſtellte Geldſumme zur Er-
hebung angewieſen und die Zahlung an die reſp. Quartier-
geber ſodann geleiſtet.

Die hierdurch entſtehende Verzögerung findet daher darin
ſeinen Grund, daß die betreffenden Truppentheile die Zah-
lung nicht direct an uns leiſten, wie dies der Fall bei den
als Garniſon hier einquartierten Mannſchaften des Königl.
12. Huſaren Regiments der Fall iſt, für welche der fr. Ser
vis jedesmal den 8. des folgenden Monats in unſerm Ein-
quartierungs Büreau erhoben werden kann.

Merſeburg, den 27. Januar 1849.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Von dem unterzeichneten Magiſtrat ſollen

den 3. Februar e. Vormittags von 9 Uhr ab,
zehn Stück eiſerne Reifſtäbe, ein Spiegel, eine kleine Wand-
uhr, eine Stutzuhr, ein Paar Stücken altes Bauholz, ſowie
mehrere alte Kleidungsſtücke, in dem Lokal der hieſigen Stadt
Hauptkaſſe an den Meiſtbietenden gegen gleich baare Bezah
lung öffentlich verſteigert werden.

Merſeburg, den 29. Januar 1849.
Der Magiſtrat.

Nothwendiger Verkauf.
Königl. Land- und Stadtgericht zu Merſeburg.

Die zum Nachlaſſe des hierſelbſt verſtorbenen Fleiſcher-
meiſters Chriſtian Gottfried Rummel gehörigen Scheunen
und Feldgrundſtücke:

1) eine Scheune vor dem Sixtithore am Kötzſchener Wege,
im Hypothekenbuche von Merſeburg suh Nr. 989.,
taxirt auf 509 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf.

2) eine durch Scheidewand abgetheilte Hälfte der Scheune
vor dem Sirxtithore in den langen Scheunen belegen,
im Hypothekenbuche von Merſeburg unter Nr. 976a.,
taxirt auf 393 Thlr. 5 Sgr. 2 Pf.

3) die Landungen Nr. 123. des Hypothekenbuchs und zwar:
a) eine halbe Hufe Feld,

Nr. 378. des Flurbuchs unterm Bierwege zwiſchen dem
rothen Brückenraine und dem Gerichtsraine hinter
der weißen Mauer 22 Acker 8 Rth.

Nr. 913. am Bündorfer Fußſteige
nahe am Gerichtsraine 17 32

Nr. 952. daſelbſt. 9Nr. 1505. unter dem Bierwege zwi-
ſchen dem Gerichts und Leimraine 3 2 23

zuſammen 94 Acker 27 Rth.
oder 173 Magdeburger Morgen wovon jedoch 3 und
Morgen, welche zur Halleſchen Chauſſee reſp. Thüringiſchen
Eiſenbahn abgetreten ſind, abgehen, in Sa. alſo 163 Mag-
deburger Morgen, taxirt auf 1645 Thlr. 14 Sgr. 7 Pf.

b) einer halben Hufe Feld,
Nr. 459. des Flurbuchs über dem Bierwege zwiſchen

dem Kraut und Gerichtsraine 23 Acker 5 QR.
Nr. 703. des Flurbuchs an der Krieg

ſtedter Straße neben dem Atzen
dorfer Markraine

Nr. 827. des Flurbuchs im heiligen

Garten. 4Nr. 880. des Flurbuchs am Bün-
dorfer Fußwege 37

e 2

V

zuſammen 12 Acker 31 R.

oder eg r 13 QR., taxirt auf 2202 Thlr. 25
r.5 einem Stück Feld oder Oberlande,

Nr. 1321. des Flurbuchs zwiſchen dem Leim- und
Hohendorfer Raine am Bierwege 1 Acker 19 R.
oder 2 Morgen 13 QR., taxirt auf 200 Thlr.

d) einer halben Hufe Feld,
Nr. 263. des Flurbuchs über dem Bierwege zwi-

ſchen der Straße und dem Krautraine am Stein-
bruche 8 4 7 9 4 7 7 1 Acker 27 QOR.

Nr. 277. daſelbſt. 5 eNr. 302. daſelbſt am Kriegſtedter
Wege nach dem Rotthügel zu. 1 13

Nr. 477 b. über dem Bierwege zwi-
ſchen dem Kraut- und Gerichts
raine am kleinen Thierholze

Nr. 510. an und zwiſchen den Thier
hölzern am Kriegſtedter Wege

Nr. 561 a. daſelbſt im Göhren auf
den Rotthügel ſtoßend 1

Nr. 632 b. am Rotthügel am Clo-
bikauer Wege und am Gewende

Nr. 694 b. vormals die Atzendorfer
Koppelmark genannt neben der
Pfarrgebreit e

Nr. 739 b. neben der großen Pfarr-
breite

Nr. 754. hinter dem weiteſten Thier
holz e.

Nr. 2650. in Gräfendorfer Mark an
einem Raine bei Leuna 3

Nr. 2695. daſelbſt an der Leungeſchen
Grenze

Nr. 2699. daſelbſt auf obiges Stück
S ſtoßen d.
Nr. 278. zwiſchen den Gotthardts

ſcheunen und dem rothen Brü-

ckenrai neHierzu gehört pertinentialiter ein
Stück in Geuſaer Flur Nr. 255 b.

des daſigen Flurbuchh 38
12 Acker 144 R.

Außerdem gehört nach dem Flurbuche
noch das im Hypothekenbuche
nicht mit eingetragene Stück Nr.

V 43 V
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684 a. des Flurbuchs, welches

enthält 5 J e 7 5 4 S 41
oder 247 Magdeburger Morgen, wovon jedoch 523 R.

zur Thüringiſchen Eiſenbahn abgetreten ſind, taxirt
auf 2245 Thlr.

e) einer halben Hufe Feld,
Nr. 17. zwiſchen dem Teiche und dem Geuſaer Wege

2 Acker 9 QR.
Nr. 32. am Geuſager Wege J 4Nr. 62a. auf obiges Stück ſtoßend. 41 10
Nr. 439. über dem Bierwege zwiſchen

dem Kraut- und Gerichtsraine 13
Nr. 470. ebendaſelbſt im Wechſel
Nr. 594. am Gerichtsraine an und

zwiſchen den Thierhölzern 14
Nr. 881. am heiligen Garten 33

v. n

6

33
V V

N V M

10 Acker 62 R.
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oder 193 Magdeburger Morgen, tiaxirt auf 1997 Thlr.
23 Sgr. 4 Pf.

einer halben Hufe Feld,
Nr. 914. am Bündorfer Fußſteige über dem Gerichts

rai ne 4 Acker 12 R.Nr. 1087. zwiſchen dem Gerichts und

Leimre ine 15 23Nr. 1107. daſelbſt 1 a 34 2
Nr. in der Hohendorfer Marke

J 1 2 11am Hohendorfer Raine

18

V

Nr. 1411. am Fiſchwege über und
neben dem Hohndorfer Raine 14

Nr. 1413. an demſelben Wege zwiſchen
dem Hohendorfer und Jagdraine I

174 Acker 8 QR.
oder 21 Magdeburger Morgen, taxirt auf 2095 Thlr.

14 Sgr. 7 Pf.
4) einer Wieſe in Meuſchauer Flur Nr. 205. des Flur-

buchs und Nr. 93. des Hypothekenbuchs über Lan-
dungen von Meuſchau in der Halleſchen Spitze bele-
gen, 24 Acker 25 R. oder 44 Magdeburger Morgen
enthaltend, taxirt auf 617 Thlr. 15 Sgr. zufolge
der nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen in un-
ſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſollen

am 28. Februar 1849, Vormittags 11 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Freiwilliger Hausgrundſtücksverkauf in Mer-
ſeburg. Erbauseinanderſetzungshalber ſind die Gräflich
v. Seckendorfiſchen Erben geſonnen das denſelben eigen-
thümlich zugehörige, auf hieſigem Domplatze der Kirche
gegenüber sub Nr. 245. gelegene, im beſten baulichen
Zuſtande befindliche Wohnhaus mit Einfahrt und Seiten-
gebäude, worinnen 16 heizbare Zimmer ſammt übrigem Zu-
behör befindlich, nebſt Hofraum mit Röhrwaſſer, Stallung
zu 4 Pferden, Schuppen und Wagenremiſe 2c., in dem kom-
menden 19. Februar c. Nachmittags 2 Uhr, im
Hauſe ſelbſt anberaumten Termine, meiſtbietend unter zu
vor bekannt zu machenden Bedingungen zu verkaufen, wo-
zu Kaufluſtige hiermit eingeladen werden.

Merſeburg, den 26. Januar 1849.
Die Gr. v. Seckendorfiſchen Erben.

Aktenverkauf.
Jm Auftrage der Königl. Gerichts-Commiſſion zu Lützen

ſollen von dem Unterzeichneten gegen 20 Eentner caſſirte
Acten auf den

8. Februar d. J., von Vormittags 9 Uhr ab,
in dem Locale des gedachten Gerichts an den Meiſtbietenden
verkauft werden.

Die Verkaufsbedingungen werden im Termin bekannt
gemacht werden.

Oſtermann, Civil-Supernumerar.
Verkauf. Bei Große in Knapendorf ſind 6 Stück

gefällte Ellern, welche ſich zu Nutzholz eignen, zu verkaufen.

HausVerkauf.Jch beabſichtige mein in hieſiger Vorſtadt Altenburg
sub Nr. 800. belegenes in gutem Stande ſich befindendes
zweiſtöckiges Wohnhaus, in welchem ſich 5 bewohnbare
Stuben 4 Kammern, 4 Küchen, 3 Bodenkammern nebſt
Bodenraum befinden woran 1 Pferdeſtall, 4 Torfſſtälle,
2 Schweineſtälle, (die Stallgebäude ſämmtlich ganz neu ge
baut) 1 gangbarer Brunnen, 1 ſchöner gut gelegener Keller,

3

ſo wie ein ſchöner Hofraum mit Einfahrt belegen und in
welchem das Fleiſchergewerbe ſeit vielen Jahren bei der ſehr
vortheilhaften Lage deſſelben ſchwunghaft betrieben worden
iſt, veränderungshalber aus freier Hand zu verkaufen.

Merſeburg, den 29. Januar 1849.
Gottlob Beyer, Fleiſchermeiſter.

Beachtenswerth!
Wie und wo man für 8 Thlr. Preuß. in Beſitz einer

baaren Summe von ungefähr
Zweimalhundert tauſend Thalern

gelangen kann, darüber ertheilt das unterzeichnete Commiſ-
ſions Büreau unentgeldlich nähere Auskunft. Das
Büreau wird auf desfallſige, bis ſpäteſtens den 14. Februar
d. J. bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte
Antwort ertheilen, und erklärt hiermit ausdrücklich, daß,
außer des daran zu wendenden geringen Porto's von Seiten
des Anfragenden, für die vom Commiſſions- Büreau zu er
theilende nähere Auskunft Niemand irgend etwas
zu entrichten hat.

Lübeck, Januar 1849. 5Commiſſions-Büreau,
Petri- Kirchhof Nr. 308. in Lübeck.

Leopold Meissner in Merseburg,
bevollmächtigter Agent,

empfiehlt Auswanderern nach Amerika prompte Ueberfahrts-
gelegenheit in großen dreimaſtigen Schiffen nach Newyork,
Baltimore und New-Orleans. Die Preiſe ver-
pflichte ich mich ſo billig zu ſtellen, als irgend ein Haus in
Bremen ſie notirt und iſt allen Auswanderern eine früh-
zeitige Abreiſe, wenn möglich Anfangs März, dringend zu
empfehlen.

Anzeige. Bei Kübler auf dem Neumarkte ſtehet
ein Logis mit oder ohne Möbel ſogleich oder zu Oſtern zu
vermiethen.

Auch ſind bei demſelben mehrere Wispel gute Speiſe-
Kartoffeln zu verkaufen.

Kapitalien-Ausleihung. 2000, 1500,
1000, 800, 600, 300 und 200 Thaler ſind gegen gute Hy-
potheken auszuleihen durch den Sekretair Kleiſt zu Halle,
große Klausſtraße Nr. 896.

Lehrlings-Geſuch.
Ein junger Menſch von rechtlichen Eltern, welcher die

Klempner-Profeſſion zu erlernen wünſcht, kann unter an
nehmbaren Bedingungen zu Oſtern in die Lehre treten bei

H. Müller, Klempnermeiſter, am Markt Nr. 50.
Warnung. Die Jagd in Dörſtewitzer Flur und

Knapendorfer Koppelfelde, inſoweit dies nach Dör
ſtewitz gehört, iſt an die Herren Wunſch et Feldtmann
in Lauchſtädt verpachtet und wird vor Jagdfrevel gewarnt.

Dörſtewitz, den 27. Januar 1849.
Die Gemeinde.

AmSonntag den 4. Februar d. J. Nachm. 4 Uhr,
werden ſich viele Wahlmänner des Querfurther und Mer-
ſeburger Kreiſes im hieſigen Caſino-Saal zu einer
ſchließlichen Vorberathung verſammeln.

Alle Herren Mitwahlmänner werden erſucht, ſich daran
zu betheiligen. Butte, Wahlmann.



a

Donnerstag den Februar
großes Jnſtrumental-Coneert

im Saale der Reſſource,
gegeben von den Violiniſten Fr. Zirges aus

eipzig und Herrn Schliebner ausSept Erſter Theil.
1) Ouverture unter Direction des Herrn Braun.
2) Souvenir de Bellini

tung. Fr. Zirges.
von Döhler. Schliebner.
Männer -Quartett Geſang.

Zweiter Theil.

erlin.

par Axtot, mit Orcheſterbeglei

3) Variatidns Und Jntroduction für die linke Hand allein

zwei Deputirte zu empfehlen, welche dem Prineipe freier Ent
wickelung des Staatsorganismus aufrichtig zugethan, durch
ihr Berufsleben mit den Intereſſen und Bedürfniſſen der
kändlichen wie der ſtädtiſchen Kreiseingeſeſſenen hinlänglich
vertraut und durch die Ehrenhaftigkeit ihres Characters wie
durch die bisher bewieſene rege Theilnahme am Gemein

wohle des Volks allgemein geachtet, für die ehrenvolle und
unter den jetzigen Verhältniſſen doppelt wichtige Wirkſamkeit
der Deputirten zur zweiten Kammer beſonders geeignet, und

des Vertrauens der Kreiseingeſeſſenen würdig erſcheinen.
Merſeburg, den 26. Januar 1849.,

Das Comité für Wahlen el monarchtſche
ahlen.

Ein tauſendfaches Bravo dem 38. Wahlbegirk (Oeglitzſch)
1) Ouverture (C-dur Manuſcript) von Schliebner unter daß er ein ſo treues Mitglied des JunkerParlaments zum

Direction des Herrn Braun,
2) Großes Duo für 2 Flügel von A. Schliebner.

Chwatal und Schliebner.
3) Fautaisie par Vieuxtemps. Frl. Zirges.
45 Männer-KQuartett Geſang.
5) Fantaisie sur des Hugenottes par Thalberg.
SchliebnerAnfang punkt 7 Uhr, Kaſſeneröffnung 6 Uhr. Billetts

ſind à 10 Sgr. in der Buchhandlung des Herrn Garcke,
ſo wie in der Reſſource zu haben an der Kaſſe koſtet das

Billet 15 Sgr.
II. Abonnement- Concert

in Schlossgarten-Salon, Sonnabend
den 5. Februar.

I. Theil: 1) Sinfonie von Haydn, 2) Con-
certarie von Nicolai, gesungen von Fr. Hennig
Opern- Sängerin. II. Theil: 5) Capricio über
Polnische Nationallieder für das Violoncell, vor-
getragen von Herrn Suhr aus Halle, 4) Arie
aus Oberon, gesungen von Fr. Hennig 5)
Ouverture zu Egmont von Beethoven.

Anfang 7 Uhr Abends.
Billete sind in meiner Wohnung das halbe

Dutzend zu 1 Thlr. und einzeln à Stück 6
Sgr. zu haben an der Rasse kostet à Stück
3 Sgr. Braun Stadtmüusjikus.

c Zum Schlachtefeſt auf dem Rathskeller
Donnerstag Len 1. Februar, ladet exgebenſt ein

G. Backhaus.
Das nen Comité, welches ſich an das für den

Regierungs Bezirk Merſeburg zu Halle zuſammengetretene
Comité, unter Annahme des Programms vom 26. December
v. J. (ckr. 2. Stück Merxſeb. Kreisbl. Beilage) angeſchloſ-
ſen hat, erlaubt ſich in dem Beſtreben eine dem Sinne
der Verfaſſung vom. 5. December v. J. entſprechende Ver
tretung der Merſeburg Querfurt zu erzielen, den
Wahlmännern derſelben in der Perſon des

Hrn. Reg. Raths v. Grüter zu Merſeburg und desJuſtig Cemmigſarius Etz dorf zu Neumark,

kannte, wird meinen großen Schmerz ermeſſen können.
hiermit theilnehmenden Verwandten und Freunden zur Nach
richt, mit der Bitte, mir ihr ſtilles Beileid nicht verſagen
zu wollen.

Wahlmann auserkohr!? Masch allah!
Ein Wahlmann.

Den Bericht, d. d. Mücheln, 23. Januar 1849 ſiehe
Beilage zum 8. Stück des Merſeburger Kreisblatts ha-
ben wir geleſen und ohne auf den weitern Jnhalt und das
Wahre dieſes Berichts einzugehen, fragen wir nur den Ein
ſender, wie er es rechtfertigen kanu, daß er behauptet, es herrſche
in Mücheln jetzt ein guter Geiſt, wenn Männer, wie die im
Bericht genannten ohne irgend eine Veranlaſſung ß Jean
zu haben, ihrer perſönlichen Sicherheit halber, Mücheln heim
lich verlaſſen mußten

Jſt dies ein guter Geiſt zu nennen? oder Anarchie?
Merſeburg, den 29. Januar 1849.

Mehrere Bürger.
Um den Onkel hoch zu preiſenDen Corrector ſchlecht de

Das Mitglied voll Unverſtand
Glaubten Keinen beleidigt zu ha
Brauchten ſie uns nicht zu necken,

Können ſie uns in Ruhe laſſen.
TodesAnzeige.

Den 27. Januar Nachts zwölf Uhr, ſtarb nach kur-
zem, aber ſchwerem Leiden mein guter, redlicher Gatte, der

Königl. Preuß. Regierungs-Secretair Quaas, in einem Al
ter von 60 Jahren. Wer den edlen Sinn des Verſtorbenen

Dies

Merſeburg, den 28. Januar 1849.
Verwittw. Quaas geb. Vetter.

Wix fühlen uns verpflichtet, allen Freunden und Be-
kannten, ſo wie dem löblichen Geſellenverein, welche unſerm
verſtorbenen Vater dem Maurer Karl Leibner, durch Be
gleitung zu ſeiner letzten Ruheſtätte Zeichen der Theilnahme
und Liebe zu Theil werden ließen unſern innigſten Dank
hiermit auszuſprechen.

Die Hinterbliebenen.
WMarktyreiſe vemn 27. Januar.

gthl. ſ. vf. tn ſthl. ſ. pf.) thl. ſg.ſpf.Weizen 122 6 bis 125 Gerſte i 6 bis 27] 6
Roggen 1 bis 1 2] 6 Hafer 15 bis 17 6
v
Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.

Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
Donnerstag Abend gefälligſt einzuſenden.

Hierzu drei Beilagen.
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Beilage zum 9. Stück des Merſeburger Kreisblatts.

Die beiden Volkskammern und ihr Verhältniß zur Krone.

Nachdem der König unter dem 59. December vorigen
Jahres die Verfaſſungs Urkunde gegeben hat, und dieſe bei
dem bevorſtehenden Landtage revidirt werden ſoll, kann man
nicht oft genug die Hauptgeſichtspunkte herausheben, auf
welche es hierbei ankommt. Wir wollen hier einige näher
beleuchten.

15 Die Linke der aufgelöſten Nationalverſammlung und
ihre Parthei geht von gewiſſen bekannten politiſchen Ge-
meinplätzen aus und nimmt dieſe zum Probierſtein der ge
gebenen Verfaſſung. Die Fürſten, ſagt ſie, ſind nur um
des Volkes willen da, das Volk aber iſt mündig geworden,
es iſt nun im Stande, ſich ſelbſt zu regieren, die bisherige
Vormundſchaft muß aufhören, und die Fürſten können künf-
tig nur Executoren des Volkswillens ſein, die Geſetzgebung
ſelbſt aber muß dem Volke anheimfallen und ſie wird am
beſten und einfachſten durch die Volksvertreter in Einer
Kammer ausgeübt, da dieſe Vertreter unmittelbar aus der
ganzen Maſſe des Volkes hervorgehen und ſeine Wünſche
am leichteſten und ſchnellſten befriedigen können. Dieſe Lehre
iſt nicht neu, geht in die Geſchichte der letzten Jahrhunderte
und ihr werdet ſie dort vollſtändig ausgeführt finden. Sie
iſt im 17. Jahrhundert in England und im 18. und 19.
in Frankreich gepredigt worden, jetzt wird ſie auch bei uns
wiederholt, es iſt die Lehre der Republik, wo der König un
ter dem Vorwand, daß er einer volksverderblichen Umgebung
(Kamarilla) entzogen werden müſſe, lediglich zum ausfüh-
renden Diener der Volkskammer gemacht wird, welche ihm
die Miniſter vorſchreibt, durch welche er ihre Befehle zur
Vollziehung bringen ſoll. Die unumſchränkte Herrſchaft der
Könige iſt auch in Deutſchland, wie in Frankreich und Eng
land allerdings vorüber, ſie hat ihre Zeit gehabt, undFrankreich und Preußen ſind unter ihr nach aus groß ge

worden, und trotz aller Sünden des franzöſiſchen Hofes iſt
Frankreich unter ſeinen Königen in Wohlſtand und Kultur
vorgeſchritten. Jn Preußen haben große und väterlich re
gierende Fürſten aus einem verhältnißmäßig kleinen einen
großen mächtigen Staat gebildet, mit der Vergrößerung
nach außen war gleichzeitig das Wohl des Volkes ihr ſtetes
Ziel und Augenmerk. Friedrich der Große ſah ſich aller
dings nur als den erſten Beamten des Staates an, er hielt
aber das Volk zur Theilnahme an der e nicht für
reif und erzog es, wie ein gewiſſenhafter Vater ſeine Fami
lie. Friedrich Wilhelm III. beſchränkte dieſe Vormundſchaft,
er machte den Bauernſtand frei und verlieh den ſtädtiſchen
Kommunen die Städteordnung, er bildete neben dem ſtehen
den Heere das Jnſtitut der Landwehr und führte die Pro-
vinzialſtände ein. Unter unſerm jetzigen Könige war endlich
die Zeit gekommen, die bisherige Vormundſchaft ganz auf-
zuheben. Mit ſeinem Regierungsantritt wurde die Preſſe
freier, und die Verhandlungen der Stände öffentlich. Er
verief im Jahre 1847 den vereinigten Landtag und war
eben im Begriff, die ſtändiſche Verſaſſung zu vervollſtändi-
gen, als die Ereigniſſe des vorigen Jahres ihn überrgſchten.
In Folge dieſer hat er nun den Wünſchen des Volkes ge
mäß die Verfaſſung vom 5. December vorigen Jahres ver-
liehen, und die conſtitutionelle Monarchie iſt hierdurch in
das Leben getreten. Durch dieſe Verfaſſung erhält das Volk

weſentlichen Antheil an der geſetzgebenden Gewalt, die Ge
ſetze können nur mit Zuſtimmung des Königs und der bei
den Kammern gegeben werden, und die Kammern nebſt der
freien Preſſe ſehen darauf, daß dieſe Geſetze auch wirklich
und vollſtändig zur Ausführung kommen. Wenn dieſes nicht
et ſo geben ſie ihre Bedenken der Krone durch ein
Mißtrauensvotum gegen die Miniſter zu erkennen. Durchdie konſtitutionelle Monarchie erhält Sener das Volk das

Recht der Steuerbewilligung, das iſt, es prüft durch ſeine
Vertreter die jährlich vorgelegten Etats der Staats-Einnah
men und Ausgaben. Es darf zwar den zur Fortſetzung der
Regierung nothwendigen Bedarf nicht verweigern es kann
aber unnütze Ausgaben verbieten, und es erklärt ſich zugleich
über die zweckmäßigſte Art der Aufbringung der Steuern.

Jn allen dieſen Rechten zuſammengenommen beſteht die

Tveibei 9 nurFreiheit des Volkes. Durch eine zweckmäßige Einrichtung
bei der Geſetzgebung ſoll der vernünftige Volkswille zur
Geltung gelangen; denn hierin allein beſteht die ſogenannte
Volksſouveränetät, nur ein vernünftiger Volkswille kann
hierauf Anſpruch machen, nicht aber ein unvernünftiger, und
es ſtellt ſich die große Aufgabe dar, dieſen vernünftigen
Volkswillen herauszufinden. Diejenigen, welche glauben,
daß das Ein Kammer Syſtem hierzu am geeignetſten ſei,
überſehen hierbei eine Hauptſache, nämlich die Leidenſchaften
der Menſchen die ſich ſeit Jahrtauſenden noch nicht verän
dert haben. Jn kleinen Staaten, welche keine politiſche Be
deutung haben und in denen keine bedeutende Macht verei
nigt iſt, tritt dieſer Uebelſtand nicht hervor, in größeren,
mächtigen Staaten aber, in denen nur Eine Kammer iſt,
treiben dieſe Leidenſchaften ihr freies Spiel. Geht in die
Geſchichte Englands und Frankreichs, und ihr werdet dieſes
beſtätigt finden. Jmmer ſtrebte eine ſolche Eine Kammer
den Königen gegenüber nach unbedingter Herrſchaft, beide
konnten ſich nicht zuſammen vertragen, und der Streit en-
digte ſich entweder mit dem Sturze des Königthums oder
mit der Herſtellung der königlichen Gewalt. Jn England
beſtand zwar zur Zeit des Ausbruchs der Revolution ſchon
das Oberhaus aber es ward durch Cromwell vollſtändig ge
lähmt und bei Seite geſchoben, und im Unterhauſe führte
derſelbe die unbedingte Herrſchaft, nur mit Hülfe des Unter-
hauſes war es ihm möglich, Karl I. auf's Blutgerüſte zu
bringen. Jn Frankreich bildete ſich der Nationalconvent
der Krone gegenüber und ſtürzte dieſelbe. Die demokrati-
ſchen und republikaniſchen Häupter in Einer Kammer wer
den in der Regel von Herrſchſucht und Hochmuth ergriffen,
ſie pochen auf ihre Eigenſchaft als Volksvertreter, ſie ſtellen
ſich dar als Verkündiger des reinen Volkswillens und ver-
drängen die Krone, wenn dieſe nicht unbedingten Gehorſam
leiſtet. Iſt dieſe geſtürzt, dann beginnen die Kämpfe dieſer
Partheihäupter unter ſich der Bürgerkrieg zerfleiſcht das
Volk und dieſes wünſcht ſich endlich noch Glück, wenn Ruhe
und Ordnung durch einen mächtigen Arm wieder hergeſtellt
wird. Auf dieſe Weiſe gelangte Napoleon zum Thron. Jn
England wurde der Thron der alten Dynaſtie unter Wil-
helm III. von Oranien dauernd wieder hergeſtellt. Weg
alſo mit dem Ein Kammer Syſtem, was nach den Lehren
der Geſchichte nur Unheil und Verderben bringt.
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2). Die VerfaſſungsUxkunde vom 5. December vori-

gen Jahres ſtellt nun zwei Kammern feſt. Schon unter derfranz ſiſchen Republik wurden in Frankreich zwei Kammern

eingeführt, nachdem die Tyrannei des Nationaleonvents das
Verderbliche des Ein-Kammer-Syſtems hinlänglich dargethan
hatte, es wurden zwei Kammern unter dem Namen des
Raths der Fünfhundert und des Rathes der Alten errichtet.
Was iſt nun die Beſtimmung der zweiten Kammer? Die
Deputirten für dieſe Kammer werden durch die aus der Maſſe
des Volkes gewonnenen Wahlmänner gewählt. Dieſe De
putirten ſollen die Bedürfniſſe deſſelben genau kennen, ſie
ſollen dieſe Bedürfniſſe in der Kammer vollſtändig zur
Sprache bringen und darauf halten, daß ſie bei der Geſetz
gebung Berückſichtigung finden, ſie ſollen keine abſtracten
Theoretiker ſein, wie ſie ſich unter den Juriſten und Litera
ten der aufgelöſten Nationalverſammlung in Maſſe gezeigt
haben, ſondern praktiſch verſtändige Männer, die aber auch
zugleich politiſche Bildung beſitzen und ein eignes pöolitiſches
Urtheil haben um nicht der Verführung durch überſpannte
Partheihäupter anheimzufallen, ſie ſollen alſo keine ideali-r Träumer ſein ünverſtand und Träumerei paſſen für
eine Geſetzgebung. Die Bedürfniſſe der verſchiedenen Volks

n ſind aber ſehr mannichfaltig, ſie ſind anders bei
er beſitzloſen Arbeiterklaſſe, anders bei dein Landmänn, an

ders bei dem kleinen, anders bei dem großen Grundbeſitzer,
anders bei dem Handwerker, dem Handeltreibenden und dem
Fabrikanten, endlich treten noch die inneren Forderungen ei-
ner ſittlich religiöſen und gottgefälligen Erziehung und ſol-
cher Einrichtungen hervor, welche das ſittlich-religiöſe Leben
des Volkes ſchützen. Es wird nun oft ſehr ſchwer halten,
alle dieſe Anſprüche und Forderungen zu verſchmelzen, ſie
zu einigen, und es wird an Rede und Gegenrede, welche
W im Geltendmachen dieſer Jntereſſen bekämpften, nicht
fehlen.eß Mit allen dieſen Bedürfniſſen iſt es jedoch noch nicht

abgethan. Jſt das conſtitütionelle Leben noch jung, iſt es
erſt in ſeiner Entwickelung begriffen, ſo glauben wie die
Erfahrung zeigt, die VolksDeputirten, nichts Angelegentli-
cheres zu thun zu haben als die Rechte des Volkes gegen
die Krone und die ſie vertretenden Miniſter geltend zu ma-
chen. Es entſpinnen ſich fortwährende Kämpfe zwiſchen die
fen (als Vertretern der Krone) und der Kammer, die Par-
theihäupter wollen an das Regiment und ſuchen einen Mi-
niſter nach dem andern zu verdrängen, die wahrhaften Be-
dürfniſſe des Volkes werden dann häufig ganz aus den Au-
gen geſetzt, und der Kampf um die ausübende Gewalt wird
die Hauptſache. Wir ſehen daher in Frankreich in den letz
ten 30 Jahren einen ſehr häufigen Miniſterwechſel, während
in England, wo die Freiheit ſchon alt und feſt gegründet
iſt, dieſer viel ſeltener ſtattfindet. Aber auch, was die Be-
dürfniſfe des Volkes ſelbſt betrifft, ſo können vorübergehende
Umſtände und Verhältniſſe ſolche als unabweisbar darſtel-
len, während ſie es doch in der That nicht ſind. Die Mei-
nungen und Wünſche des Augenblicks dürfen aber nicht ent-
ſcheiden. Jndem man ihnen allein folgt, kann man dem
Staate große Wunden ſchlagen. Wir wollen hier beiſpiels
weiſe die verſuchte Aufhebung der indirecten Steuern, der
Mähl- und Schlachtſteuer in den größeren Städten der
Weinſteuer in Paris, der Salzſteuer in Frankreich anführen.
Sie ſpricht für den erſten Augenblick ungemein an, die Maſſe
des Volks ſoll hierdurch eine große Erleichterung erhalten.
Sie wird mit Jubel aufgenommen. Aber die Staats- und
Communalbedürfniſſe müſſen gedeckt werden, es müſſen
alſo directe Steuern, Einkommenſteuer, Erhöhung der Grund-

ſteuer rc. au ihre Stelle treten. Da heißt es nun, die Ver-
mögenden, die Reichen müſſen dieſe Ausfälle decken. Aber
die Zahl derſelben iſt verhältnißmäßig nicht groß, auch hält
es zunächſt oft ſehr ſchwer, das wirkliche Einkommen eines
Staatsbürgers auch nur annähernd herauszufinden, und wenn
die Einkommenſteuer bei den Wohlhabenden auch noch ſo
hoch hinaufgeſchraubt wird ſie wird nicht ausreichen die
Maſſe des Volkes wird dennoch beitragen müſſen, und wenn
nun dieſer Beitrag durch Erhöhung oder Einführung von
directen Steuern beſchafft werden ſoll, ſo wird dieſe für die
weniger wohlhabende und ärmere Klaſſe viel drückender wer
den, als jene indirecten Steuern. Ja, auch abgeſehn hie-
von wird es ſich endlich finden, daß die ärmern Klaſſen von
der Aufhebung der indirecten Steuern gar nicht den Vor-
theil haben, den ſie erwarteten.

Dies als Beiſpiel von augenblicklich ſtürmiſchem An
gen der Volksſtimmung, der man nicht immer folgen

arf.
Die öffentliche Meinung bleibt nicht immer im richti-

gen Gleiſe, ſie ändert ſich oft in wenigen Tagen, ſie ſchwankt
aus einem Extrem in das andere, (wir haben es in den
letzten Novembertagen geſehen) ſie hat ihre leidenſchaftlichen
Augenblicke, in denen ſie richtig geleitet ſein will. Jn ſol-
chen Tagen der Leidenſchaft werden die Deputirten der zweiten
Kammer als die unmittelbaren Organe der Volkswünſche
dieſe geltend machen und dann iſt es der Beruf der erſten
Kammer, dazwiſchen zu treten und ein wohlthätiger, ſchützen-
der Damm zu ſein gegen die Ausſchweifungen oder die herr-
ſchenden Jrrthümer in der öffentlichen Meinung. Die erſte
Kammer ſoll alſo die Mängel und Uebereilungen der zwei-
ten Kammer zu verbeſſern, ſie ſoll ferner für die vielfältigen
Bedürfniſſe der verſchiedenen Volksklaſſen, die in der zwei-
ten Kammer keine angemeſſene Einigung finden können, eine
möglichſt befriedigende Ausgleichung herbeizuführen ſuchen.
Demzufolge wird die erſte Kammer hauptſächlich aus Mit-
gliedern beſtehen müſſen, die möglichſt frei ſind von Engher-
zigkeit und Einſeitigkeit der Anſichten, aus Männern, die
das Leben vielſeitig und in größern Kreiſen kennen gelernt
haben, die eine große Beſonnenheit und Erfahrung beſitzen.
Darum ſollen ihre Mitglieder in der Regel ſchon ein erfah-
renes Alter haben, und man wird ſie wählen müſſen unter
den Männern, welchen Gelegenheit gegeben worden iſt, ſich
dieſe Vielſeitigkeit und Erfahrung zu erwerben, unter unab-
hängigen Männern, die eine Reihe Jahre dem Staatsdienſt
oder größeren Bezirks- und Communalverwaltungen vorge-
ſtanden haben unter den großen Grundbeſitzern, die ſich
eine vielſeitige Bildung erworben und ſich viel in der Welt
umgeſehen, unter großen Handels- und Fabrikherren, welche
den Weltverkehr im Großen kennen zu lernen Gelegenheit
gehabt haben unter den höheren Militairs, welche in der
Armee und in den Provinzen in vielſeitige Berührung mit

dem Volke gekommen und denen auch das Ausland und
deſſen Verhältniſſe nicht fremd geblieben ſind, unter den Ge-
lehrten, welche die Entwickelung des menſchlichen Geiſtes in
der Geſchichte und in den Wiſſenſchaften beobachtet haben
und die zugleich mit dem Leben der Gegenwart vertraut ge-
worden, endlich unter ausgezeichneten Geiſtlichen, die vorzüg-
lich das innere Leben des Menſchen ſowie Religion und
Sittlichkeit zum Gegenſtande ihrer Beobachtung und ihrer
Wiſſenſchaft gemacht haben.

Die erſte Kammer ſieht ferner mehr auf das langſam
ſich Entwickelnde, auf das Dauernde. Das Leben der Völ-
ker zählt nicht nach Jahrzehnten, ſondern nach Jahrhunder-
ten, es gehören Geuerationen dazu, ehe eine neue Einrich-
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tung wirklich in das Leben des Volkes eingreift, und darin
wurzelt. Die Erfährung des Augenblicks darf dann nicht
entſchieden, ſondern die Erfahrungen der Geſchichte müſſen
zu Hülfe genommen werden. Es hat mehr als 30 Jahre
bedurft, ehe die wohlthätige Wirkung der bäuerlichen Ge-
ſetze in Preußen, ſowie der Städteordnung ſich gezeigt ha-
ben. Der Sinn für conſtitutionelles Leben, welcher wäh-
rend der Franzoſenzeit und nach den Kriegen nur in einzel-
nen Funken ſprühte, hat ſich erſt in dem Leben einer gan-
zen Generation entwickelt, und erſt in dem letzten Jahre iſt
er in große Flammen ausgeſchlagen. Was alſo im Volks-
leben von wirklicher Dauer ſein kann, was zu ſeiner Ent-
wicklung längere Zeit bedarf, das ſoll vorzüglich die erſte
Kammer vor Augen haben, ſie muß ihrer ganzen Natur nach
ſich mehr für die allmählige Entwickelung und für das Dau-
ernde erklären, ſie muß ſich unzeitigen Neuerungen entgegen-
ſtellen dieſer Widerſtand hat zugleich das Gute, daß es ſich
zeigt, ob das von der zweiten Kammer ausgeſprochene, aber
zweifelhafte Bedürfniß des Volkes auch wirklich ein dauern-
des, ob es wirklich in ſeinem Jnnerſten begründet iſt, oder
ob es nur eine vorübergehende Neigung war. Jn England
hat ſich das Wohlthätige dieſer Einrichtung auf das Glän-
zendſte bewährt. Wenn eine Bill (ein Geſetzvorſchlag) im
Unterhaufe von einzelnen Mitgliedern eingebracht wird, ſo
wird ſie oft nur von wenigen beachtet; wurzelt ſie in einem
wirklichen Bedürfniſſe, ſo kommt ſie immer wieder und er-
wirbt ſich allmählig eine Majorität.
dieſem ruhig zu, bei einer geringen Majorität verwirft ſie
ſie wohl und wartet, ob ſie wieder kommen wird. Wächſt
aber die Majorität im Unterhauſe, wird die Forderung im-
mer dringender, dann widmet ihr das Oberhaus ſeine ganze
Aufmerkſamkeit und will es endlich aus Eigenſinn oder be-
fangener Anſicht nicht nachgeben, ſo tritt die Krone dazwi-
ſchen und ſtellt die Ernennung neuer Pairs in Ausſicht, was
dann das Oberhaus, um ſeinen Einfluß und Anſehn beim
Volke nicht zu verlieren, zur Nachgiebigkeit bewegt, und ſo
kommt endlich das Geſetz erſt zu Stande, wenn ſeine Noth-
wendigkeit außer Zweifel iſt. So iſt es in England mit
der Befreiung der Neger, mit der Zulaſſung der Katholiken
im Parlament, mit der Parlamentsreform, und in neueſter
Zeit mit der Freigebung des Getreidehandels gegangen.
Der ariſtokratiſche Herzog von Wellington hat in bedeuten-
den Augenblicken der Geſetzgebung das Volksintereſſe nie
aus den Augen verloren, ſondern es mit ſeinem ganzen Ein-
fluſſe gefördert. Bei dieſem ruhigen Fortſchreiten erfreut
ſich England der größten Freiheit, der geſichertſten Ordnung,
des größten Gehorſams gegen das Geſetz und des größten
Wohlſtandes, während das franzöſiſche Volk bei ſeiner Un
geduld und bei ſeinem Leichtſinn alle 15 Jahre in convul-
ſiviſche Zuckungen verfällt und keine gedeihliche Ruhe finden
kann.

Jn England iſt das Recht, in der erſten Kammer zu
ſitzen, bei dem größeren Theile der Mitglieder erblich, es
haftet auf dem großen Grundbeſitz Männer, die dem Staate
ausgezeichnete Dienſte geleiſtet haben ernennt der König zu
Pairs. Bei uns hingegen ſollen die Mitglieder der erſten
Kammer ebenfalls von dem Volke gewählt werden. Um
die Männer für dieſe Kammer herauszufinden, dazu gehört
ſchon eine größere Bekanntſchaft mit der Welt, als gewöhn-
lich in der größeren Volksmaſſe zu finden iſt, ihre Wahl
eignet ſich nicht für dieſe, ſondern für einen engeren Kreis,
der durch ſeine Verhältniſſe in den Stand geſetzt iſt, ſolche
Männer zu beobachten und kennen zu lernen. Es werden
ferner, da die ruhige Beſonnenheit der erſten Kammer den

Das Oberhaus ſieht
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leidenſchaftlichen Beſtrebungen der zweiten Kammer ein Ge
gengewicht geben ſoll, auch die Wähler ſchon eine eompaete
Maſſe bilden müſſen, welche die Nothwendigkeit eines ſol-
chen Gegengewichts erkennen und es zu würdigen wiſſen
dazu werden ſich die Vertreter in den größeren Communal-
verwaltungsbezirken am meiſten eignen.

Aus Vorſtehendem ergiebt ſich nun die weſentliche Ver
ſchiedenheit beider Kammern, jede wirkt in ihrer Art wohl
thätig auf die Geſetzgebung ein, jede kann Geſetze vorſchla
gen, die zweite Kammer wird in der Regel die Verkündigerin
der Volkswünſche ſein, die erſte Kammer wird dieſe Wünſche
mit Beſonnenheit prüfen und ſie entweder unterſtützen oder
auf das Unzweckmäßige derſelben aufmerkſam machen. Wer-
den endlich beide Kammern über ein Geſetz einig, dann wird
re e Zuſtimmung der dritten Gewalt erforderlich. Die
es iſt

3) die Krone, die zugleich Jnhaberin der geſammten
ausübenden Macht und die Veollſtreckerin der Geſetze iſt.
Erſt wenn alle drei Gewalten, die beiden Kammern und die
Krone über einen Geſetzvorſchlag zuſammen einig geworden
ſind, wenn alle drei, der Geſetzvorſchlag oder die Veränderung
eines ſolchen mag nun von der erſten oder zweiten Kammer
oder von der Krone ausgegangen ſein, ihre Zuſtimmung
dazu und zwar, was die Kammern betrifft, durch einen Ma-
joritätsbeſchluß eines jeden von ihnen gegeben haben, erſt
dann wird ein ſolcher Geſetzvorſchlag wirkliches Geſetz, erſt
dann erlangt er geſetzliche Kraft. Eine erekutive Gewalt,
welche Geſetze ausführen ſoll, zu denen ſie nichts beigetra-
gen, iſt eine Unnatur, das hat ſich ebenfalls in Frankreich
in den Wer Jahren bei dem Vollziehnngs-Directorio gezeigt,
welches auf den Nationalconvent folgte. Die Vollziehung
der Geſetze erlahmte in der ganzen Aunsführung. Als Napo
leon erſter Conſul wurde, eignete ſich die Regierung ſofort
das Recht zu, die Geſetze vorzugsweiſe vorzuſchlagen. Die
Krone mit ihrem ganzen Verwaltungsperſonal kennt die
Schwierigkeiten, die ſich der Ausführung der Geſetze entge
genſtollen, am beſten, ſie hat darin große Erfahrungen zu
machen Gelegenheit. Sie zieht die tüchtigſten Männer in
die Verwaltung und wird dadurch in den Stand geſetzt,
ſcharf zu ſehen und richtig zu urtheilen. Sie iſt es daher,
von welcher in der Regel die von den Kammern in Anre-
gung gebrachten oder die ihr nach eigner Erfahrung zweck-
i oder nothwendig ſcheinenden Geſetze entworfen und
den Kammern vorgelegt werden. Durch die Bexathung in
den beiden Kammern wird ſchon Vieles geſchehen, um einen
geläuterten, vernünftigen Volkswillen zu Tage zu fördern.
Das Veto (der Widerſpruch), das die Krone bei Einer
Kammer häufig geltend zu machen genöthigt iſt, wird bei
einem Zwei-Kammer-Syſtem viel ſeltner vorkommen, die
erſte Kammer wird häufig das Veto üben, womit bei dem
Ein-Kammer-Syſtem die Krone dazwiſchentreten muß. Die
Macht der Krone wird alſo weit weniger gehäſſig hervortre-
ten. Aber das Veto der Krone wird ſich dennoch geltend
machen und in Wirkſamkeit treten. Es kann nämlich nicht
ausbleiben, daß beide Kammern verſchiedener Anſicht ſind
und in Streit gerathen. Beruhigt ſich die zweite Kammer
nicht bei der Zurückweiſung ihrer Beſchlüſſe und kommt ſie
mit großer Majorität immer wieder, und die erſte Kammer
weiſt ſie fortdauernd zurück, ſo entſteht endlich leidenſchaft-
liche Erbitterung und die Geſetzgebung wird dann weſentlich
geſtört, es kommen keine Geſetze zu Stande. Da ſteht dann
die Krone über den beiden Kammern und ſieht zu, woher
denn dieſer dauernde Widerſpruch wohl kommt. Entweder
ſie hält die Beſchlüſſe der zweiten Kammer für zu unreif,
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dann löſt ſie dieſelbe auf und verordnet neue Wahlen, oder
ſie findet die erſte Kammer in zu großer Bedenklichkeit und
Hartnäckigkeit befangen dann verfügt ſie die Auflöſuug die
ſer letzteren, oder ſie findet den Fehler in allen beiden, dann
löſt ſie alle beide auf und läßt beide neu wählen, oder ſie
findet in zweifelhaften Fällen und bei größeren Fragen die
übereinſtimmende Majorität beider Kammern zu gering, dann

fühlt ſie dem Volke nochmals an den Puls, löſt ebenfalls
beide Kammern auf und erwartet die Ergebniſie der neuen
Wahlen. Wenn beide Kammern mit großer Majorität
fortdauernd etwas wollen, dann wird in großen Fra-
gen die Krone in der Regel auf die Länge nicht widerſtehen
können. Da aber die Majoritäten beider Kammern aus
dem Volke hervorgegangen ſind, ſo wird es nicht zu vermei-
den ſein, daß auch die öffentliche Meinung des Augenblicks
in leidenſchaftlichen Momenten auf die erſte Kammer ſtark
einwirkt. Die erſte Kammer iſt in dieſer Hinſicht viel ab
hängiger als ein engliſches Oberhaus, worin viel erbliche,
gänzlich von den Launen des Augenblicks unabhängige Pairs
ſitzen. Wird dann die öffentliche Meinung zu mächtig, zu
leidenſchaftlich, dann iſt es die Sache der Krone, mit ihrem
abſolnten Veto entgegen zu treten, und der Zeit die Zurück-
führung des Volkes zur Beſonnenheit zu überlaſſen und
dann tritt die ſchützende Gewalt des erblichen Königthums
gerade am eigenthümlichſten hervor. Das Königshaus geht
mit dem Volke durch die Jahrhunderte, es wächſt mit ihm
völlig zuſammen, es bildet ſich wie in einer langen Ehe
zwiſchen ihm und dem Volke eine tiefe, dauernde, gegenſei-
tige Anhänglichkeit und Liebe, die lebenden Mitglieder des
Königshauſes, deſſen Vorfahren ſchon ſeit Generationen für
das Wohl des Volkes gewirkt und mit ihm gelebt haben,
betrachten das Volk als die große Familie, deren Häupter
ſie ſind, ihr Wohl und das des Volkes ſind innig verſchmol-
zen, es findet kein getheiltes Jntereſſe ſtatt, es bilden ſich
im Laufe der Zeiten in der Königsfamilie erhaltende, große,

lange Zeiträume umfaſſende Grundſätze, ſie iſt vermöge ih
rer Stellung und Geburt über allen perſönlichen Ehrgeiz er
haben, ſie ſteht über den einzelnen Jntereſſen, die ihr viel
mehr alle gleich nahe ſtehen, iſt daher einer völlig unbefan-
enen Anſicht der Dinge am zugänglichſten. Jn ſolchen
domenten macht alsdann die Krone ihren Willen durch alle

ihr als Jnhaber der ganzen ausübenden Gewalt zu Gebote
ſtehenden Mittel geltend, und der würde ein Verräther des

allein ohne den Schutz

Veto verſagen wollte. Denkt an die eben verfloſſenen No
vember- und Decembertage vergangenen Jahres!! Ver-

gleicht mit einer ſolchen Stellung der Krone die Stellung
der Männer, die an der Spitze einer Republik ſtehen, öfters
wird ſie der Ehrgeiz treiben, nicht das Streben, das Volks
wohl zu fördern. Um die Herrſchaft zu erreichen, müſſen ſie
dem Volke ſchmeicheln, ſie ſind genöthigt, auch diejenigen
ſeiner Wünſche zu erfüllen, die ihm verderblich werden
müſſen an die Stelle der Liebe, welche in einem durch die
Jahrhunderte mit dem Volke verbundenen Königshauſe wur
zelt und ſich nicht ſcheut, dem Volke in Zeiten leidenſchaft-
licher Stimmung und verblendeter Neigung auch ſeine lieb-
ſten Wünſche zu verſagen, tritt der Egoismus einzelner lei
tender Männer, denen es nur um eine glänzende Exiſtenz
weniger Jahre zu thun iſt. Um dieſe zu ſichern, wird auch
den ſchädlichen Neigungen des Volkes gewillfahrt, unbeküm-
mert, ob in ſpäteren Zeiten dem Volke daraus Unheil ent-
ſprießt, während bei der erblichen Monarchie der eigne Vor
theil der Dynaſtie es erheiſcht, auch die Zuſtände der fpäte-
ren Zukunft zu beachten, damit die Nachkommen des leben-
den Regenten nicht gefährdet werden. Schlagt die Geſchichte
nach und betrachtet den Gang derſelben bei den Griechen
und Römern und ihr werdet dies beſtätigt finden, erinnert
euch an den Peloponneſiſchen Krieg den Athen zu ſeinem
Verderben führte, an die Volkstribunen der Römer, an die
Triumvirate, welche die Bürgerkriege herbeiführten, und die
endlich einen ſolchen Ueberdruß an der fortdauernden Unruhe
hervorriefen, daß es dem Octavianus nicht ſchwer wurde,
zur Kaiſerwürde zu gelangen. Etwas ganz ähnliches hat
ſich in Frankreich unter Napoleon wiederholt. Seht im Ge
genſatz jener republikaniſchen Partheihäupter die erblichen
Fürſtengeſchlechter der neuern Geſchichte, es waren nicht ge
rade die ausgezeichneten Talente der eben am Ruder befind
lichen Regenten, welche das Staatsſchiff durch den Sturm
der Zeit unbeſchädigt hindurchbrachten, es war die angeborne Liebe derſelben zu dem Volke, unterſtützt von weiſen

Räthen, welche dieſes bewerkſtelligten, während dieſe Räthe
der Autorität des erblichen Fürſten

wenig ausgerichtet haben würden. Das wird jetzt im
Rauſche der eben gewonnenen Freiheit, die ſich ſelbſt noch
nicht zu bezähmen weiß, von Manchem häufig überſehen
aber der Rauſch wird vorübergehen, und die nüchterne Be
ſonnenheit wird zuletzt auch bei ihnen den Lehren der Ge

Vaterlandes ſein, der ihr in ſolchen Momenten das abſolute ſchichte wieder Geltung verſchaffen.
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(Eingeſandt.)

Anſprache an das Publikum.

Der Verein zum Schutz des Eigenthums und zur Förderung des Wohlſtan

des aller Volksklaſſen hat es bisher verſchmäht, auf die aus der Luft gegrif
fenen Beſchuldigungen, welche man ihm von einer gewiſſen Seite her gemacht
hat, als ſei derſelbe reactionair und verfolge SonderIntereſſen, zu antworten
weil er feſt auf den geſunden Sinn des Publikums bauete, daß dieſes ihn
nach ſeinen Handlungen beurtheilen würde.

Inzwiſchen iſt jetzt der Zeitpunkt eingetreten, wo die ſtattgefundenen Er
eigniſſe und der Znſtand, in welchem das Land durch dieſe verſetzt worden iſt,
es vollkommen beſtätigen, wie nothwendig die Gründung eines ſolchen Ver
eins war.

Daher glaubt der Ausſchuß, daß es gegenwärtig an der Zeit ſei, ſich
dem großen Publikum gegenüber offen auszuſprechen.

Den 18. Auguſt v. J. wurde in einer durch den jetzigen Vorſtand des
Vereins nach Berlin berufenen Verſammlung dieſer begründet.

Die von den damaligen Miniſtern der Krone den Volksvertretern vorge
legten Geſetz-Entwürfe, ſo wie die von den Abgeordneten ſelbſt geſtellten An
träge bezweckten, die gröbſten Eingriffe in das Eigenthum zu machen, die Hei-
ligkeit der Verträge zu vernichten und waren ganz geeignet, eine allgemeine
Creditloſigkeit und in Folge derſelben eine Stockung des Verkehrs und voll
ſtändige Brodloſigkeit herbeizuführen.

Unleugbar ſtand es feſt, daß wenn dieſen Vorlagen und Anträgen Folge
gegeben würde ſo mußte das ganze Preußiſche Volk dem tiefſten Elende ver
fallen, und dies um ſo gewiſſer, als andere Anträge und Geſetzesvorlagen
wiederum dahin gerichtet waren den Rechtsſinn im Volke zu erſticken, die
Anarchie hervorzurufen und das Königsthum völlig zu untergraben.

Daß diejenigen, die mit Liebe an König und Vaterland hingen, ſich ver
einigten, um das Uebermaaß von Elend, welches ſie und das ganze Land be-
drohte, abzuwenden, war nicht nur rathſam, ſondern ſogar eine heilige Pflicht.

Daß aber eine Nothwendigkeit, dies zu thun, beſtand ward von der de
ſtructiven Partei beſtritten und nach beliebter Manier die Thätigkeit des. Ver

eins als eine reactionaire bezeichnet, obgleich er ſich grundſätzlich nicht mit Po
litik, ſondern einzig mit dem Schutz des Eigenthums und Förderung der Wohl

fahrt aller Volksklaſſen beſchäftigte. Die verſchiedenen, von dem Verein aus
gegangenen Druckſchriften bekunden dies unwiderleglich. Wer aber den Schutz
des Eigenthums als reactionair bezeichnet, weiß entweder nicht, was er ſpricht
oder erkennt überhaupt nicht an, daß es ein Eigenthum giebt. Aber auch der
Verfolgung von Sonder Intereſſen ward der Verein beſchuldigt und als Be
weis dafür angeführt, daß die Gutsbeſitzer ſich gegen die Eingriffe in ihr Ei
genthum vertheidigten. Daß dies wirklich geſchehen ſei, wird keinesweges be

ſtritten, und dazu war ein ſehr nahe liegender Grund vorhanden, weil nur ſie
allein in ihrem Eigenthum angegriffen waren.

Inzwiſchen hatte die radikale Partei gute Gründe, die Beſtrebungen des
Bereins zu verdächtigen, da es ihr nicht entging, wie dieſer ſich bemühte, die
übrigen Volksklaſſen dahin zu überzeugen, daß ſie Alle nur Ein Intereſſe hat

ten und daß man thörichten Vorurtheilen entſagen und ſich enge verbinden
müſſe, um der Anarchie entgegenzutreten. Dies aber kreuzte ihre Pläne, denn
ihre ſtehende Taktik geht entſchieden dahin erſt die großen Grundbeſitzer ma
teriell zu vernichten weil ſie glaubt, alsdann mit dem Bürgerthum, das da-
durch ſeines Vorfechters beraubt wird, leichteres Spiel zu haben.

Ob nun eine Nothwendigkeit beſtand einen Verein zu gründen welcher
der zerſtörenden Tendenz, die zu der Zeit die Organe der Regierung mit der
National- Verſammlung theilten, einen entſchiedenen paſſiven Widerſtand ent
gegenzuſtellen darüber wird das Publikum unſtreitig am Beſten einen Spruch
fällen können, wenn wir demſelben die Reſultate vorlegen, welche aus den Be
rathungen dieſer unſeligen Volksvertretung hervorgegangen ſind.

chen Truppen aus Berlin entfernt

Unterm 18. März v. J. verzichtete der König auf die abſolute Regie
rungsform. Zwei Stunden ſpäter brach in Berlin die längſt vorbereitete Ver
ſchwörung der rothen Republik aus 20 Stunden ſpäter wurden die ſiegrei

und der König ſtellte ſich dem Namen
nach unter den Schutz der Bürger Berlins verfiel aber der Wirklichkeit nach
der Diktatur der Aufrühr-Partei. Unterm 22. März wurden dem Könige
neue Zugeſtändniſſe abgepreßt, und unter dieſen daß die Volksvertreter nach
der Kopfzahl gewählt werden ſollten.

Jn Folge dieſer Repräſentationsweiſe ward die ganze politiſche Macht in
die Hand der unterſten Volksklaſſen gelegt, welche ungebildet und politiſch
blödſinnig ſehr leicht durch Verführung und Lüge dahin gebracht wurden als
Abgeordnete zur Vereinbarung der Verfaſſung mit der Krene Perſonen zu wäh-
len, welche ihren communiſtiſchen Gelüſten ſchmeichelten. So bildete ſich nun

eine Abgeordneten- Verſammlung die theils aus Anhängern der rothen Repu-
blik und aus Ehrgeizigen beſtanden die nur den Umſturz und als Mittel zum
Zweck die Verwilderung des Volkes wollten andern Theils aus einer Com-
poſition von verdordenen Juriſten, Geiſtlichen, Schullehrern und völlig un
wiſſenden Handwerkern, Bauern und Tagelöhnern zuſammengeſetzt war. End
lich aber fanden ſich in der Verſammlung auch achtbare und wohlgeſinnte Ab-
geordnete, welche mit perſönlichem Muth und großer Aufepferung der Sache
des Königs und des Vaterlandes treu blieben, die aber die Minderzahl bilde-
ten und um ſo weniger Einfluß hatten, als ſie aus keiner compacten Maſſe
beſtanden und ihnen ein eigentlicher Führer fehlte.

Zu welchem Ergebniß nun die Beſchlüſſe dieſer Natienal-Verſammlung,
die zuletzt in ihrer Majorität zu offener Empörung überging geführt hat,
wird die Aufzählung ihrer Leiſtungen nachweiſen und zugleich, wie theuer dieſe
dem Preußiſchen Volke zu ſtehen gekommen ſind. Hoffentlich werden die Wäh-

ler dadurch aufmerkſam gemacht werden wie nothwendig es ſei vöorſichtiger
zu wählen.

Wenden wir uns nun zu den Reſultaten der achtmonatlichen Berathungen
dieſer National-RNepräſentation, ſo können wir ſie nur als fluchwürdig bezeich-
nen, dahin gehört unter anderen

A. Das Geſetz über die Abſchaffung der
Todesſtrafe.

Es iſt dies ein Freibrief für Hochverräther, Königs-, Vater und Raub-
mörder

Nicht der Philankropie, von welcher die radikale Partei völlig freigeſpro-
chen werden muß, hat dies Geſetz ſein Daſein zu verdanken, ſondern es ſcheint
theils eine Vorſichtsmaaßregel zu ſein eine Art von Lebensverſicherung, fü
den Fall, wenn der beab oſichtigte Hochverrath mißglücken ſollte, andern Theil

liegt in dieſer Beſtimmung eine Auſſorderung für die Mörder und Räuber,
nicht auf halbem Wege ſtehen zu bleiben, da ihr Leben jedenfalls geſichert iſt.

Das Leben ruhiger Bürger wird dagegen unverantwortlicher Weiſe Preis
gegeben. So zum Beiſpiel fürchtete ſich bis jetzt jeder Räuber zugleich einen
Mord zu begehen weil darauf die Todesſtrafe ſtand, da es aber beim ge
waltſamen Naube die Entdeckung erſchwert, wenn mit demſelben ein Mord
verbunden wird, ſo liegt in der Aufhebung der Todesſtrafe eine Einladung
zum Moerden. Die Vermehrung der ſcheußlichſten Verbrechen beweiſen die
Wahrheit dieſer Behauptung.

Aus gleicher Quelle entſprungen und als dieſelbe Tendenz verfolgend muß

W
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B. Die Habeas corpus-Akte
betrachtet werden. Wir verlangen auch Schutz gegen eine willkührliche Be
raubung der Freiheit und Verletzung des Hausrechts, aber dieſer darf nicht ſo
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weit ausgedehnt werden daß dadurch den Verſchwörern und den Dieben ein ten die das Eigenthum gefährdeten den Credit auf's Heftigſte erſchütterten
Sicherheitsort gewährt werde. Dem Beſtohlenen wird durch die Habeas cor-
pus-Akte oft das Mittel genommen, den Räuber auf friſcher That zu verfol-
gen, wodurch dem letzteren Zeit gelaſſen wird das geraubte Gut bei Seite
zu bringen.

Der Haupterfolg dieſer Geſetzgebung in der jetzt beſtehenden Ausdehnung
iſt, daß jeder Schurke und Dieb des Nachts ruhig ſchlaſen kann der Bür-
ger nicht.

C. Die Aufhebung des Jagdrechts auf frem
dem Grund und Boden,

in der Ausdehnung wie ſie durch das Geſetz erfolgt iſt, ſetzt dieſen beiden
vorhergehenden die Krone auf.

Wir bevorworten auch hier daß keinesweges gegen die Befreiung des
Grundes und Bodens von den darauf laſtenden Servituten polemiſirt werden
ſoll, ein Geſetz über Ablöſung derſelben, verbunden mit einer guten Jagdpo
lizeiordnung hätte nur gebilligt werden können.

Was iſt aber geſchehen Man hat wohlerworbenes Eigenthum dem Ei-
nen geraubt, dem Andern geſchenkt. Man hat die gerichtlich geſchloſſenen
Verträge vernichtet, die in den Hypothekenbüchern eingetragenen Berechtigun

gen für Null und Nichtig erklärt und durch das gegebene Beiſpiel die Sicher
heit des Eigenthums erſchüttert, die Heiligkeit der Verträge mißachtet, und
wer hat dies Alles gethan? Die Volksvertretung! und wer hat dies Alles
beſtätigt? Die Regierung von damals!

Daſſelbe Geſetz und die unheilvolle Ausdehnung deſſelben vernichtet, wenn
wir den volkswirthſchaſtlichen Geſichtspunkt in's Auge faſſen, ein National-
Vermögen von über 50 Mill. Thalern, denn der Ertrag aus der verloren ge
gangenen Jagd iſt mindeſtens zu 1,600,000 Thaler veranſchlagt zugleich ent
zog die Aufhebung des Jagdrechts und die daraus folgende Vernichtung des
Wildes der Nation einen bedeutenden Theil der Nahrungsmittel. Zwar iſt
darauf hingewieſen daß dieſer Verluſt durch Schöpſenfleiſch erſetzt werden
könne. Wenn jedoch dieſe geiſtreiche Deduction richtig iſt, ſo. würde hieraus
eine Steigerung des Preiſes dieſer Fleiſchgattung erfolgen und die Nachtheile
davon allein auf die ärmeren Volksklaſſen zurückfallen.

Bei weitem nachtheiliger noch ſind die ferneren Folgen dieſes Geſetzes.
Durch die Ungebundenheit, welche es hervorruft haben bereits in den weni-
gen Monaten ſeines Beſtehens wie offizielle Angaben nachweiſen, 96 Men
ſchen das Leben verloren und eine doppelte Anzahl haben mehr oder minder
ſchwere Verletzungen erlitten.

Durch dieſes Geſetz aber wird ferner auch noch die Wilddieberei paten-
tirt und nimmt dieſelbe mit jedem Tage mehr überhand ja an manchen Or-
ten wird die Beraubung der Forſten ſchon durch bewaffnete Holzdefraudanten
betrieben, und der bewaffnete Felddiebſtahl wird richt ausbleiben, da man, um
dieſen in's Leben zu rufen, die Schonzeit für das Wild aufgehoben hat.

Hierdurch iſt nun der Bürgerkrieg und der bewaffnete Raub förmlich or
ganiſirt, dies wollte die rothe Republik und diejenigen, die nicht wußten, was
ſie thaten, ſowie die Blödfinnigen und die nach Anſtellung Lüſternen unter
ſtützten ſie. Den guten Gründen und der warnenden Stimme des permanen-
ten Ausſchuſſes ward nicht gehört, ſondern ſtatt aller Gründe dieſer dafür als
„JunkerParlament“ bezeichnet.

D. Ganz dieſelbe heilloſe, einen revolntionären Zuſtand fördernde Ten-
denz, die ſich in den drei vorhergehenden GeſetzEntwürfen ausſpricht, wieder
holt ſich auch in dem Bürgerwehrgeſetz.

Jn den Städten hat die Bewaffnung der Bürger zwar der Eitelkeit des
jüngeren Theils der Bürgerſchaft geſchmeichelt, allein ſich allenthalben als un
genügend gezeigt und iſt durch dieſelbe weder das Eigenthum geſchützt, noch
die Ordnung aufrecht erhalten worden wo dieſelben ernſtlich bedroht wurden.
Jn manchen Städten hat man bereits wegen Widerſetzlichkeit zur Entwaffnung

durch Militair ſchreiten müſſen.
Auf dem Lande hat der geſunde Sinn der Bevölkerung ſich ganz einſtim

mig und mit Unwillen der Einführung eines ſo unſinnigen Geſetzes entgegen

geſtellt.
Aber nicht allein die National-Verfammlung, ſondern auch die Räthe der

Krone waren es, welche GeſetzesVorlagen in die National-Verſammlung brach

und einen Brander zwiſchen den verſchiedenen Klaſſen der Bevölkerung warfen,
zu dieſen gehören

E. Die 20 Punkte, wo den Grundherren ohne alle Entſchädigung Rechte
genommen werden ſollten.

Daß in den einzelnen Theilen der Monarchie noch zwiſchen den berechtig
ten und belaſteten Grundbeſitzern Verhältniſſe beſtehen, deren Löſung durch die

Zeitverhältniſſe und durch das Intereſſe beider Theile geboten wurde, iſt nicht
zu leugnen. Allein es bleibt zweifelhaft, ob aus Unkenntniß mit den Verhält
niſſen, oder aus welchen andern Gründen in der unentgeldlichen Aufhebung
ſolche Gegenſtände aufgenommen wurden die vollkommen rechtlich begründet
waren, deren Aufhebung mithin in einen Raub ausarten würde.

Hiergegen ſich zu erheben, war einer der Zwecke des Vereins. Durch die
von ihm ausgegangenen Schriften hat er den früheren Miniſtern die Augen
darüber zu öffnen verſucht, welche verderbliche Folgen aus ihren Geſetzesvor
lagen hervorgehen müßten, zugleich den Mitgliedern der Nationalverſammlung
gezeigt, welches Unrecht ſie begehen welches Unheil ſie hervorrufen würden,
wenn ſie dieſe Geſetzes- Vorlagen annehmen wollten endlich nachgewieſen, daß

man ſich nicht ſcheute, durch unwahre Vorſpiegelungen das Publikum zur mo
raliſchen Theilnahme zu verleiten.

Noch drohender und den Wohlſtand des Landes vielſeitig gefährdender
waren die in dem Patowſchen Promemoria angegebenen Grundzüge über
Ablöſung der Renten und ſonſtiger Abgaben.

Der Patowſche Plan würde, wenn er auf die beabſichtigte Weiſe zur
Ausführung kommen ſollte, 100 Mill. Thaler Vermögen vernichten, vielen
Corporationen, Grundbeſitzern jund anderen Perſonen ihr Vermögen rauben,

ohne auf der andern Seite weſentliche Hülfe gewährt zu haben. Uebrigens
ward, Schleſien ausgenommen, eine ſolche Ablöſung nirgends gefordert, noch
war ein Bedürfniß dazu vorhanden. Dieſes Patowſche Projekt (aus wel-
chen Motiven es entſprungen wollen wir ununterſucht laſſen) würde mit dem
Vermögen der Berechtigten auch das aller Fondsinhaber ſchwer getroffen ha
ben. Die Ausgabe von circa 180 Mill. 48 Rentebriefe von welchen etwa
80 Mill. in Privathände fielen und Behufs der Ablöſung der erſten Hypothek
gleich verſilbert werden müßten, würde alle anderen Papiere, als Pfandbriefe,
Eiſenbahnaktien, Staatsſchuldſcheine mit geworfen ja faſt werthlos gemacht
haben.

Der Verein hat ſich auch hier als reactionair gezeigt, wenigſtens behaup
ten dies unſere geiſtreichen Tagesblätter. Die kleine veröffentlichte Schrift,
betitelt: „Die neue Ablöſungs-Ordnung nebſt Plan zu einer LandrentenBank““
verdächtigt ihn in dieſer Beziehung ſehr, denn die Heilighaltung der Verträge
zu fordern, der Zerſtörung des Staats und Privat Vermögens ſich zu wider
ſetzen, den bäuerlichen Beſitzern den Eintritt in die Pfandbriefs Inſtitutionen
anzubahnen, iſt höchſt reactionair.

Der von der Regierung ausgeſprochene Grundſatz, daß alle Steuerbefreiung

aufhören ſolle, und die Anwendung dieſes Princips auf die ſogenannte Grund
ſteuer, war ganz geeignet, den Saamen der Zwietracht unter den Gruudbe
ſitzern ſelbſt auszuſtreuen den ſchon ſo tief geſunkenen Credit völlig zu ver
nichten, und würde, wenn er zur Ausführung gekommen wäre, eine Menge
Familien zu Bettlern gemacht haben. Deshalb war es Pflicht des Vereins,
dieſe Angelegenheit zu der ſeinigen zu machen, ſeine Sache war es, zu bewei
ſen, daß die Auflegung einer Grundſteuer eine revolutionaire Maaßregel, eine
durch Nichts gerechtfertigte KapitalsBeraubung ſei, die Grundſteuer hat durch
aus Nichts von der Natur einer Steuer, ſondern iſt der Zins eines auf dem
Grundſtück haftenden Kapitals. Der Beſitzer des Guts hat es weil dieſe
Schuld darauf ruhte beim Kauf oder bei der Annahme aus einer Erbſchaft
um ſo billiger erhalten. Er hat dieſe Schuld ganz in gleichem Verhältniß
übernommen, wie die auf dem Gute haftenden Pfandbriefe. Die Beſitzer des
belaſteten Grundſtücks bezahlen daher keine Steuer, und wenn man eine Grund
ſteuer von denjenigen fordert, die bisher keine zahlten, ſo verlangt man von
ihnen ein Capital, denn ſie müſſen zur Sicherung der übrigen Gläubiger ein
verhältnißmäßiges Kapital zur erſten Stelle ablöſen.

Nicht um ein Haar breit anders würde es ſeyn, wenn man auch eine
Gleichſtellung der übrigen Schulden und namentlich der Pfandbriefe verlangte.
Auf alle Gründe, die der Verein veröffentlicht hat, in welchen klar erwieſen
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iſt, daß die Grundſteuer nicht als eine ſolche betrachtet werden kölne, wird
nicht mit Gegengründen ſondern durch das Geſchrei geantwortet die Zeit,
wo das Junkerthum die Steuerfreiheit genoſſen hat, iſt vorbei, und die Regie
rung, um nicht reaktionair zu erſcheinen ſtimmt bei. Da gute Gründe aber
in dieſer Zeit keine Abnehmer finden, ſo wird eine andere Beweisführung viel
leicht wirkſamer werden.

Man hat bisher immer behauptet, die großen Grundbeſitzer wären iu den
öſtlichen Provinzen allein ſteuerfrei. Dies iſt ein großer Jrrthum und zeigt
von gänzlicher Unkenntniß der Verhältniſſe.

Jn Oſtpreußen iſt die Grundſteuer ziemlich gleichmäßig auf alle Klaſſen
der ländlichen und ſtädtiſchen Bevölkerung vertheikt, nur die Culmer zahlen
verhältnißmäßig mehr und die Rittergutsbeſitzer wieder mehr, als die Bauern.
Eine theilweiſe Befreiung der Grundſteuer beſteht jedoch in Pommern den
Marken, der Lauſitz und einem Theil von Sachſen. Da in dieſen Provinzen
ein ähnliches Verhältniß gefunden wird ſo wollen wir beiſpielsweiſe die von
Pommern hervorheben. Richtig iſt es, daß auch hier manche einzelne Ritter
güter faſt ganz Grundſteuerfrei ſind dagegen ruht auf der Geſammtheit der
Rittergüter die größere Laſt der Grundſteuer. Die Bauern zahlen zwar eben-
falls eine Grundſteuer, allein, die in den Rittergütern belegenen eigentlich keine,

weil ſie früher für die Uebernahme derſelben entſchädigt ſind. Ganz oder doch
größtentheils grundſteuerfrei find die Coloniedörfer, viele kleine Grundbeſitzer,
manche Bauern die Grundſtücke der Kirchen der frommen Stiftungen der
Prediger und der Schullehrer. Ganz beſonders aber erfreuen ſich die meiſten
Ackerſtädte in der Provinz einer Grundſteuerbefreiung. Jn welchem Grade dies
der Fall iſt, wird noch folgendes Beiſpiel erläutern.

Die vier Städte in einem Kreiſe von Pommern mit einem Grundbeſitz
von 70,000 Magdeburger Morgen zahlen zuſammen, außer einem Servis von
1740 Thlr. welcher auf den Häuſern ruht, an Grundſteuer nur 310 Thlr.
Vier Städte in einem benachbarten Kreiſe, in welchen durch Anbau auf der
Feldmark eine Menge kleiner und größerer Vorwerke entſtanden ſind zahlen
zuſammen einen Servis von 420 Thlr. und keine Grundſteuer. Drei unmit-
telbar an der einen Stadt gränzende Ritktergüter mit einer Grundfläche von
6500 Magdeburger Morgen Acker ünd Wieſe zahlen 520 Thlr 18 Sgr. Grund
ſteuer, die Bauern in dieſen 167 Thlr. 10 Sgr. 2 Pf. und die drei Colonie-
dörfer zuſammen 24 Thlr. 14 Sgr. 10 Pf.

Wenn nun eine Ausgleichung der Grundſteuer nach dem üblichen Steuer
ſatz erfolgen ſollte, ſo würde dies nur einzelne Gutsbeſitzer treffen, ſehr hart
dagegen viele kleine Grundbeſitzer, am allerhärteſten die Ackerbürger der
Städte, welche, wenn ihnen dieſe ohne Entſchädigung aufgelegt werden ſollte,
verarmen würden. Durch die Einführung einer gleichen Grundſteuer werden
daher nicht, wie man es glaubt, die angefeindeten Gutsbeſitzer, ſondern ganz
andere Klaſſen getroffen, als man bisher angenommen hat, und wir ſchmeicheln

uns daß dies mehr Eindruck machen wird, als alle Gründe. Es werden,
wie wir uns ſchmeicheln, dieſe Mittheilungen dem Publikum beweiſen, daß der
Verein ſeine Bahn, jedes Eigenthum zu ſchützen, conſequent verfolgt. Uebrigens

hat derſelbe eine gerechte Ausgleichung dieſer Verhältniſſe mehrfach bei den
Miniſtern und bei der früheren Ageordneten- Verſammlung ſelbſt beantragt.

Wenden wir uns nun zu den Productionen der aufgelöſten National Ver
ſammlung zurück und zu dem Effect, den ſie gehabt ſo finden wir noch einen
von ihr ausgegangenen Antrag zur Abſchaffung des von „„Gottes Gnaden.“
Dies iſt von denen ausgegangen, welche durch Gottes Zorn und des Teufels
Gnade Abgeordnete des Preußiſchen Volks geworden waren.

Ferner einen zweiten Die Aufhebung des Adels betreffend. Warum hat
man nicht ſogleich auch die Geſchichte verboten, um jede Vergleichung zwiſchen
den Großthaten der Vorfahren und den Unthaten der Gegenwart aus dem
Wege zu räumen.

Wie verderblich die National Verſammlung auf die materielle Wohlfahrt
des Volks gewirkt, welches Elend ihr Treiben über unſer Land gebracht hat,
weiß Jeder und braucht nicht bewieſen zu werden.

Jnzwiſchen wollen wir verſuchen ſoweit dies überhaupt möglich iſt den
Umfang des Verluſtes, welchen das Land erfahren hat, in annähernden Zahlen
auszudrücken.

1) Verluſt an Grund- Kapital ſeit dem
18. März 1848.

Wenn wir dieſen bei dem Grund und Boden nach der erfolgten Einbuße

an Ertrage berechnen wollten, ſo würde derſelbe 50 proCent an Werth verloren
haben. Jnzwiſchen würde das kein richtig. Maaßſtab ſein, dagegen wird
Jeder, der mit dem Verhältniß vertrauter iſt, zugeben müſſen, daß ſich der
Werth der Grundſtücke mindeſtens um 20 proCent durchſchnittlich vermindert

hat, allein nur 10 proCent angenommen ſo erg iebt dies ſchon einen unge
heuren Verluſt.

Der Werth des geſammten Grund und Bodens des Preußiſchen Staats,
niedrig veranſchlagt, beträgt 3500 Mill.

Davon 108 ergeben eine Summe von
Der Werth der Häuſer in der ganzen Monarchie nur zu 1000 Mill.

angenommen und der Verluſt zu 208 veranſchlagt 200
mann. vSumma 550 Mill.

2) Der Verluſt der ganzen erlahmten
Gewerbsthätigkeit.

Dieſer, ſo wie der, welcher in Folge von Coneurſen der Nation
erwachfen, liegt außer aller Berechnung und muß ohnſtreitig

als der bedeutendſte und aller empfindliche mindeſtens auf
Ftel der durch die Gewerbethätigkeit im Laufe des Jahres
produeirten Summe veranſchlagt werden.

Ebenſo wenig unterliegt der durch die Arbeitsloſigkeit entſtandene

Verluſt einer genauen Berechnung.
Inzwiſchen wollen wir verſuchen eine ungefähre Berechnung

hinzuwerfen und mit den ländlichen Gewerben zu beginnen.

Der ReinErtrag von Grund und Boden und der Häuſer
42 des Kapitakwerthes berechnet, würde eine Summe von
180 Mill. ergeben.

Wenn mithin die Einnahmen ans dieſen (wir wollen immer die
niedrigſten Sätze annehmen) ſich im Jahre 1848 nur um
z vermindert haben, ſo ergebe ſich ein Verluſt an der Ein

nalnne von 60Die Erträge aus der Gewerbthätigkeit des preußiſchen Volks
und der Verdienſt für die verrichtete Arbeit jeder Art durch
ſchnittlich nur zu 40 Thlr. pro Kopf der Bevölkerung ge
rechnet weiſet eine Summe von 640 Mill. nach, und wenn
nun nur eine Verminderung diefer Einnahmen um veran
ſchlagt wird, ſo ergiebt dies.

Wenn wir nun obigen Summen den Verluſt hinzurechnen, der
auf die Papiere au porteur gemacht iſt, welche das Preu-
ßiſche Volk beſitzt, und dieſen 350 Mill. rechnen, und den
Verluſt davon zu 158 veranſchlagen, ſo beträgt dieſer

Eben ſo hoch muß mindeſtens der Verluſt gerechnet werden,
welchen unſere Banquiers Kaufleute und Fabrikherren,
Kapitaliſten, Jnhaber von Hypotheken auf Grundſtücken
und Häuſern erlitten haben, beſonders wenn man noch die
Taxatate zurechnet, die bei den vielen Concurſen ausgefallen

ſind, veranſchlag t
in Summa 870 Mill.

Wir hätten dieſer Rechnung noch manche Poſition hinzufügen können, al
lein wir ſind ſelbſt ſchon über das Reſultat erſchreckt.

Als unleugbares Ergebniß dieſer Berechnung, man möge ihr noch man
ches zu und abrechnen wollen geht hervor, daß wenn eine zweite Volksver
tretung wie die erſte gewählt werden ſollte, wenn von neuem das Eigenthum
gefährdet würde, die Heiligkeit der Verträge mißachtet werden ſollte, das Land
einem allgemeinen Banquerott entgegen geführt werden würde. Es iſt daher
die heiligſte Pflicht des Preußiſchen Volkes, Männer zu Abgeordneten zu wäh-

350 Mill.

160 v

n Berlin ſind in neueſter Zeit Häuſer ſubhaſtirt, die für Ztel, Itel, Ftel
ihres früheren Werthes zugeſchlagen ſind.
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len, welche den Willen und den Muth haben, der Revolu
tion auf das entſchiedenſte entgegen zu treten und ſich
nicht durch leeres Geſchrei einſchüchtern zu laſſen; Män-
ner, welche die Fähigkeit beſitzen, eine Verfaſſung bauen
zu helfen, die nicht auf leere Phraſen ruhet, ſondern
anf feſten Unterlagen; Männer, welche die Verbeſſerung
des ſo tief geſunkenen, materiellen Wohlſtandes des
Preußiſchen Volks wieder aufzuhelfen verſtehen und die,
bevor ſie in die finanziellen Zuſtände eingreiſen, vor-
her prüfen, ob nicht durch zweckmäßige Erſparungen im
Staatshaushalt eine Erhöhung der Abgaben vermieden
werden kann.

Sehr gewiß bleibt es daß die Thätigkeit des Vereins zum Schutz des
Eigenthums ſich für die Folge verdoppeln müſſe um mit aller Kraft die Re
gierung und die Kammern mit Material bei Wiederherſtellung der Wohlfahrt
aller Volksklaſſen zu unterſtützen, und daß alle diejenigen, welchen die materielle
Wohlfahrt des Landes und ihre eigene am Herzen liegt, wehl Urſache haben,
die raſtloſen Bemühungen des Vereins zu unterſtützen. Je mehr der Verein
ſich über alle Theile des Landes und über alle Stände verbreitet, deſto heil-
ſamer wird ſeine Wirkung ſein. Der permanente Ausſchuß des Vereins bittet,
dies wohl zu erwägen, und wird Allen, ohne Unterſchied des Standes, zu die
ſem Zweck die brüderliche Hand reichen

Der permanente Ausſchuß des Vereins zum Schutz des Eigenthums und zur
Förderung des Wohlſtandes aller Volksklaſſen.
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Zweite Extra-Deilage zum 9. Stück des Merſeburger Kreisblakts.

An die Wahlmänner.

Wen wählen wir zum Abgeordneten Soll es ein Mann von der Rechten oder vom Centrum oder von der Linken ſein?

ſo fragt ihr jetzt. Darauf iſt meiſtentheils und zwar bei vernünftigen Leuten die Antwort: die Rechte ſagt zu Al
lem „Ja“; die Linke ſagt zu Allem „Nein wir wollen einen Abgeordneten, der, wie die Wahrheit fordert „Ja oder
„Nein“ ſagt, folglich können wir nur einen Mann vom Centrum brauchen.

Dies genau zu betrachten und zu prüfen, iſt eine dringende Angelegenheit. Denn es ſtecken darin die folgen
reichſten Jrrthümer und das, was richtig daran iſt, wird von Vielen wegen des Unrichtigen verworfen

Es giebt Männer, die zu Allem, was die Regierung vorſchlägt oder meint, immer „Ja“ und „Amen“ ſagen,
die ſich ſtets auf die Rechte ſetzen, gleichviel wie die Zeiten ſind und wer auf der Linken Platz nimmt es giebt Männer,
welche nach ihrem beſten Gewiſſen nur das Beſtehende vertheidigen, mag nun das Beſtehende werth ſein, daß es fort

beſtehe oder nicht. Dieſe Männer verdienen zwar den Namen „Reaktionäre“ nicht, denn ſie halten an dem, was einmal
Geſetz iſt, unerſchütterlich feſt; aber ſie ſind vor den Gefahren, welche mit Neuerungen allerdings verbunden zu ſein pfle
gen, ſo ſcheu, daß ſie ſich jeder Neuerung widerſetzen. Daher, mag Miniſter ſein wer wolle ſie ſtimmen für die Regie
rung, um nur ihre Kraft nicht zu vermindern.

2) Es giebt Männer, die zu Allem, was die Regierung vorſchlägt oder meint, immer „Nein und noch einmal
„Nein“ ſagen, die ſich ſtets auf die Linke ſetzen, gleichviel wie die Zeiten ſind und wer auf der Rechten Platz nimmt.
Dieſe Männer greifen jedes Beſtehende an, ob es nun würdig ſei, fortzubeſtehen oder nicht. Mag Miniſter ſein, wer wolle,
ſie ſtimmen ohne Weiteres gegen Die Regierung, als ob die Stärke der Regierung das Volk benachtheilige.

3) Es giebt endlich Männer, die weder zu Allem „Ja“, noch zu Allem „Nein“ ſagen mögen die aber meinen,
die Wahrheit liege ſtets in der Mitte, die ſich ſtets in das Centrum ſetzen, gleichviel wie die Zeiten ſind und
wer rechts oder links Platz nehme, die von vornherein Centrum zu ſein wünſchen. Die untauglichſte Regierung kann
bei dem Centrum Unterſtützung finden die vorzüglichſte Regierung kann ſich oft auf ein ſolches abſolutes Centrum nicht
verlaſſen. Wenn rechts behauptet wird, zweimal zwei ſei vier, und links behauptet wird, zweimal zwei ſei ſechs, ſo
geben dieſe Männer vom Centrum gewiß der Linken Unrecht, aber ſie geben der Rechten darum er nicht Recht
die Wahrheit liegt in der Mitte: zweimal zwei iſt fünf! Dieſe Männer, die durchaus niemals zur Linken und niemals zur Rechten gehören wollen, ſtimmen dann bald mit der Linken, bald mit der Rechten und, weil Jrren menſch

lich iſt, oft mit der Rechten, wenn die Linke Recht hat und umgekehrt.
Was ergiebt ſich aus dieſen drei Erwägungen daß Männer, die zu jeder Zeit und unter allen Umſtänden auf

der Rechten oder auf der Linken oder niemals auf einer von beiden Seiten, ſondern immer im Centrum ihren Platz
ſuchen, einer politiſchen großen Aufgabe, welche zu löſen iſt, keineswegs gewachſen ſind.

Wen wählen wir denn zum Abgeordneten, wenn die Männer von rechts von links, vom Centrum es nicht ver
dienen Möchten wir nicht mißverſtanden werden wir meinen Solche, welche nicht nach politiſchen Grundſätzen und der
Zeit gemäß ihre Partei wählen oder, wenn ſie nicht vorhanden iſt, bilden, ſondern welche ſtets und immer etwas bejahen
oder verneinen oder ſchwanken. Wir hoffen uns wohl verſtändlich zu machen.

Wenn ſolche ewig und immer Rechten, ewig und immer Linken oder ewig und immer in der Mitte Lavirenden
nicht die geeigneten Männer ſind, dann iſt auch unſre, der Wählenden, Frage durchweg verkehrt, ob wir einen Mann
der Rechten, des Centrums oder der Linken wählen ſollen. Es giebt aber ſo verkehrte Fragen daß es darauf keine ver
nünftige Antwort giebt, als „frage vernünftiger

Sind wir darüber einig, daß unter Umſtänden und in beſtimmten politiſchen Konjunkturen der Mann unſrer
Wahl nur auf der Linken, und unter andern Umſtänden und in andern politiſchen Konjunkturen nur auf der Rech
ten, und in einem Kampfe von Extremen nur in einem nothwendig dann zu bildenden Centrum ſitzen müßte, ſind wir
darüber einig, daß wir erſt die politiſche Lage unſeres Landes ins Auge faſſen müſſen, ehe wir rechts oder links
oder in die Mitte ſteuern, dann fragen wir vernünftiger, als oben gefragt wurde: Welches iſt in der Gegenwart und
insbeſondere in den zu eröffnenden Kammern die Rechte und welches iſt die Linke? endlich, iſt ein Kampf wirklicher Ex
treme vorhanden oder iſt ein Centrum von vornherein völlig überflüſſig und nur eine ſich ſo nennende Abtheilung
der Linken oder der Rechten

Es handelt ſich darum, ob die politiſche Fortentwickelung in Preußen auf reformatoriſchem Wege oder in
revolutiongirer Weiſe vor ſich gehen ſoll.



Faſſen wir dies hauptſächlichſte Jntereſſe ſcharf ins Auge, ſo werden die immerwährenden Centrums Männer ſa-
gen, die Rechte will keiue Fortentwickelung oder Rückſchritte gar, die Linke will die revolutionäre Fortentwicke-
lung das Centrnm will Fortentwickelung, doch auf geſetzlichem Wege. Das iſt eine durchaus verkehrte und auf ſehr
beſchränkten Vorurtheilen beruhende Anſchauung der Dinge. Hier giebt es nur eine Rechte und eine Linke, nur ein
Ja und ein Nein. Die Fortentwickelung der politiſchen Zuſtände läßt ſich nicht hemmen, es giebt nur in der Ein-
bildung eine ſolche Vechte, welche den Stillſtand oder Rückſchritt will. Wir wollen nicht leugnen, daß Menſchen genug
ſolche Wünſche hegen mögen. Doch der politiſchen Parteien giebt es jetzt nur zwei, die eine will den geſetlichen
Fortſchritt, das iſt die Rechte die andre will den revolutivnären Fortſchritt, das iſt die Linke.

Der geſetzliche Fortſchritt, welcher eine Zeit lang zum allgemeinen Spott gereichte doch weshalb? weil gar
keine Möglichkeit vorhanden ſchien ſo vorzuſchreiten, weil alle Reformen und Verbeſſerungen behindert waren iſt ge
genwärtig durchaus ungehemmt und hat kein anderes Hinderniß zu bekämpfen, als die Geſetzloſigkeit, welche ſich ihm ent
gegen wirft. Die Vertreter des Volks haben entſcheidende Stimmen bei der Geſetzgebung. Der geſetzliche Weg des
Fortſchritts iſt in dieſem Fall der volksthümliche Weg. Die Partei, welche den geſetzlichen Fortſchritt will,
iſt für jetzt die wahrhaft volksthümliche Partei. Das iſt die Rechte.

Diejenigen, welche weder den geſetzlichen Fortſchritt, noch den Fortſchritt und die innere Vervollkommnung un
ſeres politiſchen Lebens überhaupt wollen, haben eigentlich gar keinen Platz in den Kammern, ſie könnten ſich mit
demſelben Rechte links, rechts und ins Centrum ſetzen, ſie gehören nirgend dahinein. Die Partei, welche die Rechte
heißt, hat mit ihnen nichts gemein; denn ſie will den geſetzlichen Fortſchritt, ſie will die politiſche Reformation

Die „Linke,“ das iſt in dieſen unſern Tagen eine andre Linke, als ſie z. B. auf dem vereinigten Landtage ge
weſen iſt. Jene war im Grunde daſſelbe, was jetzt die Rechte iſt; nur daß jetzt die Rechte größere Güter der Frei-
heit vertheidigt, als damals die Linke erſtrebt hat. Jene Linke des vereinigten Landtages war die reformatoriſche
Partei, die Partei des Rechts, des geſetzlichen Fortſchrittes. Die Linke von Heute, das iſt die Partei der Revolution, des
Fortſchritts über Schutt und Trümmer,

Wo giebt es dazwiſchen eine Mitte? Giebt es ein Centrum, das weder die Reformation noch die Revolütion

will Das weder den geſetzlichen noch den geſetzloſen Fortſchritt im Schilde führt? Das halb reformatoriſch, halb re
volutionär iſt?

Hier giebt es kein drittes aut aut! Entweder Oder! Die Wahlmänner haben gar kein Centrum vor Au
gen, ſondern nur eine Rechte, nur eine Linke. Sie werden entweder einem Abgeordneten ihre Stimme geben, wel
cher die Reformation des politiſchen Lebens in Preußen, den geſetzlichen, verfaſſungsmäßigen Fortſchritt aufrichtig vertritt,
d. h. alſo einen Mann von der wahrhaften Rechten wählen, oder einem Abgeordneten zum Siege verhelfen, welcher den
geſetzlichen Weg verſchmäht und die Sache der Revolution vertritt, d. h. einen Mann von der Linken.Aber andeuten wollen wir noch, warum der Name „Centrum mit Unrecht genannt wird. Denn die Männer von per

wahrhaften Rechten ſind nicht Solche, wie wir oben ſchilderten, die zu Allem und Jedem „Ja“ ſagen, nicht ſolche, die
jedes Beſtehende, auch wenn es keinen innern Beſtand hatte, vertheidigen, aber die das für gut erkannte Beſtehende
bis zum letzten Blutstropfen vertheidigen, und das ſchlechte Beſtehende nicht anders als durch Geſetze ſtürzen und ent
fernen. Und noch Eins: nicht nur die Männer, welche zu Allem „Nein“ ſagen, und ewig links ſtehen ſind unſre Geg-
ner, ſondern diejenigen vor Allen, welche jetzt das verneinen, was wir bejahen, mögen ſie ſonſt Links oder Rechts ge
ſtanden haben.

Reform oder Revolution Rechts oder links? Ein drittes iſt ſchlechterdings nicht da. Mögen ſich denn alle
Gegner der Revolution zu dieſer reformatoriſchen und aller Ehren werthen Rechten bekennen. Und ihr Wähler des
Kreiſes bedenkt Euch nicht wählt Jhr jetzt links, ſo wählt Jhr die Revolution in die zur Reform der Verfaſ
ſung berufenen Kammern!

Wählt ihr aus dem unverſtändigen, ſogenannten Eentrum, aus der Zahl der über die Stellung der Parteien im
Unklaren tappenden Männer, welche die Mitte unter allen Umſtänden halten wollen ſo lauft ihr Gefahr Männer
zu wählen, die aus politiſcher Characterloſigkeit mit dem großen Strome ſchwimmen, Männer, deren Grundſatz es iſt,
dazu überzulaufen, wohin im Kampfe die Macht auf Augenblicke ſich neigt, Männer, die mit der Regierung liebäugeln,
ſo lange ſie hoffen, etwas von ihr zu erlangen, und ſofort der Revolutionspartei ſich verkaufen wenn ihre ehrgeizigen
Pläne ſcheitern. Hütet euch, ihr Wahlmänner, vor ſolchen characterloſen Ueberläufern, welche in der Stunde der Gefahr
das Vaterland zu verrathen im Stande find! Aus den Männern eines ſolchen Centrums wählt ihr auch nicht für die Ent
wirkelung unſerer Verhältniſſe auf dem Wege der Reform, ſondern dem der Revolution.

Prüfet ihr hiernach zu eurem und unſer aller Heil die Wahleandidaten, dann wählt ihr ſchon den Rechten.
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